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Das Präventionsgesetz (2015)

Das Präventionsgesetz (offiziell: Gesetz zur Stärkung der Prävention), 

das 2015 in Deutschland in Kraft trat, verfolgt das Ziel, gesundheitliche Risiken frühzeitig zu erkennen

und zu minimieren. Es regelt insbesondere Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Prävention 

in verschiedenen Lebensbereichen. 

Hier sind einige der wesentlichen Punkte, die durch das Gesetz geregelt werden:

1. Prävention und Gesundheitsförderung:

Das Gesetz fördert präventive Maßnahmen, die dazu beitragen sollen, Krankheiten zu vermeiden oder

deren Entstehung frühzeitig zu erkennen. Dazu gehören zum Beispiel 

Angebote zur Gesundheitsvorsorge in den Bereichen Ernährung, Bewegung und Stressbewältigung. 

2. Gesundheitsförderung durch die gesetzlichen Krankenkassen:

Krankenkassen sind verpflichtet, Programme zur Gesundheitsförderung und Prävention anzubieten. 

Hierzu gehören sowohl Maßnahmen für Erwachsene als auch für Kinder und Jugendliche, 

etwa zur Verhinderung von Übergewicht oder zur Förderung von Bewegungsaktivitäten. 
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Das Präventionsgesetz (2015)

3. Früherkennungsmaßnahmen:

Das Gesetz stärkt die Angebote zur frühzeitigen Erkennung von Krankheiten, etwa durch 

erweiterte Vorsorgeuntersuchungen. Dies soll sicherstellen, dass gesundheitliche Probleme möglichst

früh erkannt und behandelt werden. 

4. Gesundheitschecks:

Die regelmäßige Durchführung von Gesundheitschecks wird ausgebaut. Diese Checks helfen, 

Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Diabetes oder hohe Cholesterinwerte zu erkennen. 

5. Kombination von Prävention und Gesundheitsversorgung:

Das Präventionsgesetz sorgt für eine enge Verzahnung von Prävention und der medizinischen Versorgung. 

Präventive Maßnahmen sollen systematisch in den Gesundheitsmarkt integriert werden. 

6. Zielgruppenorientierte Prävention:

Besonders im Fokus stehen auch präventive Maßnahmen für bestimmte Risikogruppen, 

wie etwa ältere Menschen, Kinder oder sozial benachteiligte Personen. 

Zusammengefasst regelt das Präventionsgesetz die Verbesserung der Gesundheitsvorsorge und -förderung 

sowie die Umsetzung von Präventionsmaßnahmen durch die Krankenkassen, die frühzeitige Erkennung 

von Krankheiten und die Förderung eines gesunden Lebensstils.
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Der GKV 
Spitzenverband
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Kernelemente des Leitfadens Prävention

Zielsetzung

Förderung der Gesundheit und Prävention von Krankheiten

• Stärkung von Ressourcen und Verringerung von Risikofaktoren

• Unterstützung von gesundheitsfördernden Lebenswelten
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Kernelemente des Leitfadens Prävention

Zielgruppen

• Individuen: Kinder, Erwachsene, ältere Menschen

• Institutionen: Schulen, Betriebe, Pflegeeinrichtungen

• Gesellschaftliche Gruppen: Menschen in besonderen Lebenslagen (z. B. sozial Benachteiligte)

Qualitätssicherung

• Evidenzbasierte Programme und Maßnahmen

• Systematische Evaluation der Wirksamkeit

• Nachhaltige Implementierung in die Praxis

Finanzierung

• Umsetzung durch Krankenkassen gemäß § 20 SGB V

• Förderung über Präventionsprojekte und -initiativen
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Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten 
nach § 20a SGB V
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Leistungen zur individuellen verhaltensbezogenen 
Prävention nach § 20 Abs. 4 Nr. 1 SGB V
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Handlungsfeld „Stressbewältigung“ im Leitfaden Prävention

Maßnahmen für Individuen

Stressmanagement-Programme

• Vermittlung von Techniken wie progressive Muskelentspannung, Meditation und 
Achtsamkeitstraining

• Ziel: Abbau von akutem Stress und Förderung langfristiger Gelassenheit

• Entwicklung von Strategien zur Bewältigung von Herausforderungen (z. B. positives Denken, 
Problemlösekompetenzen)

• Förderung von Ressourcen wie Selbstwirksamkeit und emotionaler Stabilität

Psychoedukation

• Schulung zu den physiologischen und psychologischen Auswirkungen von Stress

• Ziel: Verbesserung des Bewusstseins für Stressauslöser und gesunde Bewältigungsstrategien
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Betriebliche Gesundheitsförderung nach § 20b SGB V



11

GKM-Akademie © Prof. Dr. Silke Surma

Handlungsfeld „Stressbewältigung“ im Leitfaden Prävention

Maßnahmen für Organisationen (z. B. Schulen, Betriebe)

Stressprävention am Arbeitsplatz

• Analyse und Verbesserung der Arbeitsbedingungen (z. B. Anpassung von Arbeitszeiten, 
Aufgabenverteilung)

• Einführung von Maßnahmen zur Erholung (z. B. Pausenregelungen, flexible 
Arbeitszeitmodelle)

Fortbildungen und Workshops

• Schulungen für Führungskräfte und Mitarbeitende zur Stressbewältigung und 
Konfliktmanagement

• Ziel: Förderung einer gesunden Unternehmenskultur

Programme für Schüler und Lehrer

• Integration von Achtsamkeitsübungen und Entspannungsverfahren in den Schulalltag

• Unterstützung von Lehrkräften bei der Bewältigung beruflicher Belastungen
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Anforderungen der Zentralen Prüfstelle Prävention (ZPP)

Quelle: 

Leitfaden Prävention Handlungsfelder und Kriterien nach § 20 Abs. 2 SGB V

zur Umsetzung der §§ 20, 20a und 20b SGB V

vom 21. Juni 2000 in der Fassung vom 4. Dezember 2023

In Zusammenarbeit mit den Verbänden der Krankenkassen auf Bundesebene



13

GKM-Akademie © Prof. Dr. Silke Surma

Die Zentrale Prüfstelle Prävention (ZPP)

https://www.zentrale-pruefstelle-praevention.de/
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Trainer*in von der ZPP zertifiziert
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60 % der Anbieterqualifikationen müssen durch eine staatlich anerkannte Berufsausbildung oder ein 

staatlich anerkanntes Hochschulstudium nachgewiesen werden!

► Seit Dezember 2023 können auch Leistungen aus dem Studium anerkannt werden,

    wenn keine Studieninhalte nachgewiesen werden können. -> Individuelle Prüfung

40 % können durch weitere Qualifizierungsmaßnahmen (z. B. beim GKM-Institut) erworben werden.

Gut zu wissen: Allgemeine Anbieterqualifikationen
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Allgemeine Anbieterqualifikationen
Quelle: Präventionsleitfaden Leitfaden (12/2023), Seite 61-63

https://www.gkm-institut.de/zentrale-pr%C3%BCfstelle-pr%C3%A4vention-zpp-146.html
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Einzelfallprüfung der Mindeststandards
Quelle: Präventionsleitfaden Leitfaden (12/2023), Seite 63
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Multimodales Stressmanagement
Quelle: Präventionsleitfaden (12/2023) 5.4.3, Seite 92
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Förderung gesunden Schlafes
Quelle: Präventionsleitfaden (12/2023) 5.4.3, Seite 98
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Vereinfachtes Zertifizierungsverfahren für Diplom-Psychologen/innen 

Für Diplom-Psychologinnen und Diplom-Psychologen, die ihre Studienabschlüsse nach der Rahmenprüfungsordnung 

(RPO) ab 1987 erlangt haben, gibt es nun bei der ZPP ein vereinfachtes Zertifizierungsverfahren als Kursleitung im 

Handlungsfeld „Stress- und Ressourcenmanagement“ und „Suchtmittelkonsum“.

Die Regelungen betreffen im Handlungsfeld „Stress- und Ressourcenmanagement“ die Präventionsprinzipien: 

„Multimodales Stress- und Ressourcenmanagement“,

 „Progressive Relaxation und Autogenes Training“

 sowie „Förderung gesunden Schlafes“. 

Die Erbringung der Leistungen wird in fast allen Kompetenzbereichen durch die Vorlage der Diplom-Urkunde ab der 

RPO von 1987 anerkannt.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.bdp-
verband.de/fileadmin/user_upload/BDP/verband/Untergliederungen/Sektionen/Gesundheits-und-
Umweltpsychologie/Gesundheitspsychologie/Beruf/ZPP-Psychologiediplome-Anerkennung.pdf

https://www.bdp-verband.de/fileadmin/user_upload/BDP/verband/Untergliederungen/Sektionen/Gesundheits-und-Umweltpsychologie/Gesundheitspsychologie/Beruf/ZPP-Psychologiediplome-Anerkennung.pdf
https://www.bdp-verband.de/fileadmin/user_upload/BDP/verband/Untergliederungen/Sektionen/Gesundheits-und-Umweltpsychologie/Gesundheitspsychologie/Beruf/ZPP-Psychologiediplome-Anerkennung.pdf
https://www.bdp-verband.de/fileadmin/user_upload/BDP/verband/Untergliederungen/Sektionen/Gesundheits-und-Umweltpsychologie/Gesundheitspsychologie/Beruf/ZPP-Psychologiediplome-Anerkennung.pdf
https://www.bdp-verband.de/fileadmin/user_upload/BDP/verband/Untergliederungen/Sektionen/Gesundheits-und-Umweltpsychologie/Gesundheitspsychologie/Beruf/ZPP-Psychologiediplome-Anerkennung.pdf
https://www.bdp-verband.de/fileadmin/user_upload/BDP/verband/Untergliederungen/Sektionen/Gesundheits-und-Umweltpsychologie/Gesundheitspsychologie/Beruf/ZPP-Psychologiediplome-Anerkennung.pdf
https://www.bdp-verband.de/fileadmin/user_upload/BDP/verband/Untergliederungen/Sektionen/Gesundheits-und-Umweltpsychologie/Gesundheitspsychologie/Beruf/ZPP-Psychologiediplome-Anerkennung.pdf
https://www.bdp-verband.de/fileadmin/user_upload/BDP/verband/Untergliederungen/Sektionen/Gesundheits-und-Umweltpsychologie/Gesundheitspsychologie/Beruf/ZPP-Psychologiediplome-Anerkennung.pdf
https://www.bdp-verband.de/fileadmin/user_upload/BDP/verband/Untergliederungen/Sektionen/Gesundheits-und-Umweltpsychologie/Gesundheitspsychologie/Beruf/ZPP-Psychologiediplome-Anerkennung.pdf
https://www.bdp-verband.de/fileadmin/user_upload/BDP/verband/Untergliederungen/Sektionen/Gesundheits-und-Umweltpsychologie/Gesundheitspsychologie/Beruf/ZPP-Psychologiediplome-Anerkennung.pdf
https://www.bdp-verband.de/fileadmin/user_upload/BDP/verband/Untergliederungen/Sektionen/Gesundheits-und-Umweltpsychologie/Gesundheitspsychologie/Beruf/ZPP-Psychologiediplome-Anerkennung.pdf
https://www.bdp-verband.de/fileadmin/user_upload/BDP/verband/Untergliederungen/Sektionen/Gesundheits-und-Umweltpsychologie/Gesundheitspsychologie/Beruf/ZPP-Psychologiediplome-Anerkennung.pdf
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Diplom-Psychologen/innen Mindeststandard
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